
weiteres wird vom AfJ und KJK-Vorstand ausgefüllt

die Mittel sind vorhanden: ja nein

bewilligter Zuschuss, des KK-Schöneberg pro Tag/Person:

Der Antrag wird genehmigt vorbehalt Einreichung der Abrechnung (Nachweis) 8 Wochen nach Fahrtenende

Datum, Unterschrift, Stempel

Zuschussantrag an das AfJ Berlin-Schöneberg und den Vorstand KJK

 Wochenenden, Kurzfreizeiten 3 – 5 Tage (KF) Projekte (P)
 Freizeiten ab 9 Tage (F) sonstiges (S)

Kirchengemeinde Name der Gruppe

Ort der KF/F/P/ S Vorname und Name des Antragstellers

Thema der KF/F /P/S

Zeitraum Gesamtzahl der Tage

Teilnehmerzahl von 6 – 26 Jahren: Teilnehmerzahl über 26 Jahre:

vorraussichtlicher Teilnehmerbeitrag pro Person:

Zuschuss der Gemeinde pro Person / Tag:

Zuschuss des Kirchenkreises pro Person / Tag:

Zuschuss des AfJ-Land pro Person / Tag:

Spenden, sonstiges

Der Antrag auf Zuschuss ist bis spätestens 15. Januar des laufenden Jahres beim AfJ-Schöneberg oder KJK-Vorstand 
einzureichen. Der Antrag wird genehmigt vorbehalt Einreichung der Abrechnung (Nachweis) 8 Wochen, oder spätestens bis 
zum 15. Dezember des Jahres dazufügen. Die komplette Abrechnung muss an das Kreiskirchliche Verwaltungsamt (KVA) ein-
gereicht werden. Eine Kopie des Deckblattes der Abrechnung (Siehe Vorlage AfJ-Land) muss zzgl. an das AfJ-Schöneberg 
überreicht werden.

Unterschrift, Geschäftsführender Pfarrer Datum, Unterschrift des Antragstellers

Amt für evangelische Kinder- & Jugendarbeit im Kirchenkreis Berlin-Schöneberg
Viktoria-Luise-Platz 1 · 10777 Berlin
Tel.: 030. 32537285 · Fax: 030. 32537286 · afj@schoeneberg-evangelisch.de
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